Konzessionsvertrag
für die Sammlung von Verpackungsabfällen aus gemischten Kunststoffen und Getränkekartons
zwischen
Gemeinde / Verband / Stadt [hier die Gemeinde]
bezeichnet als Konzessionsgeberin
und
Firma AG
bezeichnet als Konzessionsnehmerin

Gegenstand
1 Dieser Konzessionsvertrag regelt Inhalt, Umfang, Rechte, Pflichten, Dauer und Vergütungen bezüglich der Sammlung, Entsorgung und Verwertung von aus Haushalten stammenden Verpackungsabfällen aus gemischten Kunststoffen (nachfolgend Kunststoffe) und Getränkekartons im Einzugsgebiet der Konzessionsgeberin.
2 Die Entsorgung von Abfällen umfasst ihre stoffliche Verwertung (Recycling) sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Dieser Konzessionsvertrag regelt nur die in diesem Artikel genannten Abfälle, die im Hinblick auf eine stoffliche Verwertung gesammelt werden.
Rechtsgrundlagen
3 Die in diesem Vertrag geregelten Abfälle sind aufgrund ihrer Herkunft Siedlungsabfälle im Sinne von Art. 3 Bst. a der Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA; SR 814.600).
4 Gemäss Art. 31b Abs. 1 Satz 1, Art. 32a Satz 1 und Art. 48 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01) sind die Kantone für die Entsorgung von Siedlungsabfällen zuständig. Von dieser Pflicht ausgeschlossen sind alle Abfälle und Sonderabfälle, die gemäss besonderer Vorschriften des Bundes vom Inhaber verwertet oder von Dritten zurückgenommen werden müssen (Art. 31b Abs. 1 Satz 2 USG).
5 Der Kanton XX hat die Konzessionsgeberin mit der Aufgabe der Siedlungsabfallentsorgung betraut (Kantonalen Rechtsgrundlagen, Abfallgesetz vom XX.XX.20XX und Abfallverordnung vom XX.XX.20XX). Die Zuständigkeit für die Entsorgung der in Ziffer 1 dieses Vertrags genannten Abfälle obliegt somit grundsätzlich der Konzessionsgeberin.
6 Der vorliegende Vertrag stützt sich auch auf das Abfallreglement der Gemeinde vom XX.XX.20XX.
7 Die Übertragung des Rechts zur Entsorgung der in Ziffer 1 dieses Vertrags genannten Abfälle erfolgt über die Vergabe einer Konzession. Sämtliche Ausschreibungsunterlagen [Nach Wahl der Gemeinde] sofern vorhanden sind integraler Bestandteil dieser Vereinbarung.
Allgemeine Bestimmungen
8 Mit der Vergabe dieser Konzession erhält die Konzessionsnehmerin das Recht, Entsorgungsdienstleistungen für die in Ziffer 1 dieses Vertrags genannten Abfälle im Einzugsgebiet der Konzessionsgeberin (Gemeinde XXX) öffentlich anzubieten und entgeltlich durchzuführen. Dieses Recht ist nicht exklusiv und muss allenfalls mit anderen Konzessionsnehmern oder der Gemeinde selber geteilt werden. Alle Konzessionsnehmende, welche in der Gemeinde Tätigkeiten gemäss Ziffer 1 ausüben, werden von der Konzessionsgeberin gleichbehandelt.
9 Die Konzessionsnehmerin ist für sämtliche von ihr angebotenen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der in Ziffer 1 dieses Vertrags genannten Abfälle für die korrekte Ausübung selbst verantwortlich. Sie hat für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sowie für eine sorgfältige Ausführung einzustehen. Die Konzessionsnehmerin trägt alleinig das wirtschaftliche Risiko der Sammlung und Verwertung. Die Konzessionsgeberin leistet keine Gewähr für die Zusammensetzung des gesammelten Kunststoffs.
10 Die Konzessionsnehmerin verpflichtet sich, während der gesamten Konzessionsdauer, die fachgerechte Entsorgung der in Ziffer 1 dieses Konzessionsvertrags genannten Abfälle zu gewährleisten.
[Nach Wahl der Gemeinde] Sie sichert der Konzessionsgeberin zu, dass keine Tür-zu-Tür Sammlung für die Kunststoffe und keine Sammlung von Kunststoffsäcken bei Betrieben, die dem Abfallmonopol unterstehen (< 250 Mitarbeitende in Vollzeit) sowie bei öffentlichen Verwaltungen durchgeführt werden.
[Nach Wahl der Gemeinde] Betreibt die Konzessionsnehmerin Sammelstellen, so sorgt sie für den regelmässigen Unterhalt ihrer Sammelstellen, insbesondere für die Einhaltung hygienischer Bedingungen und des ordnungsgemässen Zustandes.
Spezifische Bestimmungen
11 Die Konzessionsnehmerin muss nachweisen, dass das Sammelgut umweltverträglich und nach dem Stand der Technik in der Schweiz oder im angrenzenden Ausland sortiert und nach hohen Standards und soweit möglich stofflich verwertet wird. Die Zertifizierung der Sortieranlage und der Verwertungsanlage wird begrüsst.
12 Die Kunststoffe und die Getränkekartons sind nach dem aktuellen Stand der Technik zu verwerten. Ein Downcycling ist zu vermeiden.
13 Die nationalen Ziele sind, dass 55% der Kunststoffverpackungen und 70% der Getränkekartons die auf dem Markt gebrachten worden sind, stofflich verwertet werden. 
14 Die Konzessionsnehmerin sorgt dafür, dass die Qualität des Sammelguts hoch ist und möglichst wenig Fremdstoffe in die Sammlung gelangen.
15 Nicht stofflich verwertbare Anteile sind der thermischen Verwertung in der Schweiz zuzuführen. Als thermische Verwertung ist mit einer energetischen Nettoeffizienz (ENE) von mind. 0.75 in Kehrichtverwertungsanlage oder Zementwerk vorgeschrieben, wobei Mengenäquivalente erlaubt sind. Rückführungen in die Schweiz finden erst statt, wenn der stofflich nicht verwertbare Anteil 20 Tonnen übersteigt, so dass mit vollen Transporteinheiten gefahren werden kann. Es werden nur volle Transporteinheiten zurückgeführt und es gibt seitens Konzessionsgeberin keinen Anspruch auf Zwischen- oder Teillieferungen.
16 Die Konzessionsnehmerin muss ein Monitoring über die Stoff- und Finanzströme führen. Dieses Monitoring ist durch eine unabhängige Stelle jährlich zu prüfen und der Konzessionsgeberin abzugeben.
17 Die Sammel- und Entsorgungsmodalitäten der Konzessionsnehmerin, wie die Standorte der Sammelbehälter, sind Sache der Konzessionsnehmerin, sind aber der Konzessionsgeberin mitzuteilen. [Nach Wahl der Gemeinde] Die Sammelbehälter müssen sich auf Privatgrund vorzugsweise im Detailhandel befinden. Über Änderungen bei den Sammelstandorten ist die Konzessionsgeberin unverzüglich zu informieren. Für allfällige Baugesuche für Sammelstellen auf Privatgrund ist die Konzessionsnehmerin verantwortlich. Die Sammelstellen werden auf der Website der Konzessionsnehmerin aufgeführt und bei Änderungen innert Monatsfrist aktualisiert.
18 Für die Sammlung der Säcke der Konzessionsnehmerin im Entsorgungshof der Gemeinde werden von der Konzessionsgeberin auf Wunsch, Gebinde gratis zur Verfügung gestellt (wie z. B BigBags oder Mulde). Für den Unterhalt und die Reinigung ist die Konzessionsgeberin verantwortlich.  Die Gebinde müssen von der Konzessionsnehmerin regelmässig, gemäss Füllstand, nach Vorgabe der Konzessionsgeberin in den Entsorgungshöfen abgeholt werden. Sofern sie es wünscht, kann die Konzessionsgeberin die Gebinde selbst beschaffen und unterhalten und diese selbständig zu einem von der Konzessionsnehmerin definierten Ort transportieren (lose oder als Ballen gepresst), statt dass die Konzessionsnehmerin diese abholt. Sie wird hierfür entschädigt. 
19 Für die Sammlung der Kunststoffe werden mindestens Säcke in den Grössen 17 Liter, 35 Liter, 60 Liter und 110 Liter angeboten. Die Säcke sind mit dem Logo der Konzessionsnehmerin zu versehen. Namentlich ist die Verwendung des Logos der Gemeinde nicht zugelassen.
20 Die Einnahmen aus dem Verkauf der Säcke und dem Verkauf der sortierten Kunststoffe gehen an die Konzessionsnehmerin.
21 Der Verkaufspreis (Unverbindliche Preisempfehlung - UVP) der Kunststoffsäcke ist der Konzessionsgeberin zur Kenntnisnahme vorzulegen. Änderungen sind 2 Monate vor Inkrafttreten mitzuteilen.
22 Die vollen Sammelsäcke sind von der Konzessionsnehmerin an den von ihr angegebenen Sammelstandorten entgegenzunehmen.
23 Alle für den Einsatz vorgesehenen Fahrzeuge müssen den massgeblichen strassenverkehrstechnischen Anforderungen entsprechen. [Nach Wahl der Gemeinde] Die Fahrzeuge müssen mindestens die Abgasnorm EURO 6 erfüllen oder emissionsfrei angetrieben werden. Für den Transport zum Zwischenlager setzt die [Firma] bis zur Kapazitätsgrenze ihre Rückwärtslogistik ein. Alle anderen Transporte sind mit möglichst hoher Nutzlast durchzuführen und die Fahrzeuge so weit möglich bis zur Kapazitätsgrenze zu beladen.
Gesundheit und Sicherheit
[Nach Wahl der Gemeinde] Die Konzessionsnehmerin setzt nur sorgfältig ausgewähltes und gut ausgebildetes Personal ein. Sie ersetzt auf Verlangen der Konzessionsgeberin innerhalb nützlicher Frist Personen, welche nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen oder die Konzessionsbestimmungen oder gesetzliche Vorgaben verletzen.
24 Für Leistungen in der Schweiz hält die Konzessionsnehmerin für ihre Arbeitnehmenden die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen am Ort der Leistung ein. Sie gewährleistet die Gleichbehandlung von Mann und Frau namentlich in Bezug auf den Lohn. Als Arbeitsbedingungen gelten die Gesamtarbeitsverträge und die Normalarbeitsverträge, wo diese fehlen, die tatsächlichen orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen.
25 Die Konzessionsnehmerin stellt sicher, dass die an der Ausführung der Dienstleistung beteiligten Unternehmen und Arbeitnehmenden die in diesem Vertrag erwähnten Bestimmungen und Pflichten einhalten.
26 Die Konzessionsnehmerin ist für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf öffentlichen Plätzen, an Sammelstellen, auf den Entsorgungshöfen, auf ihrem Gelände und bei der Ausübung ihrer Dienstleistung verantwortlich.
27 Die Konzessionsnehmerin verfügt über eine ausreichende Haftpflichtversicherung. Die Höhe der durch seine Aktivitäten verursachten Schäden muss vollständig gedeckt sein.
Informationspflicht
28 Die Konzessionsnehmerin ist verpflichtet ihre Kunden und Kundinnen über die korrekte Entsorgung der Kunststoffe und Getränkekartons zu informieren. 
29 Die Konzessionsgeberin informiert die Konzessionsnehmerin über die allfällige Vergabe weiterer Konzessionen zur Entsorgung der in Ziffer 1 dieses Vertrags genannten Abfälle im Einzugsgebiet der Konzessionsgeberin 
30 Die Konzessionsnehmerin hat die Konzessionsgeberin regelmässig und auf Verlangen der Konzessionsgeberin über die angebotenen Sammel- und Entsorgungsdienstleistungen und die Verkaufs- und Sammelstandorte zu informieren. Ebenfalls verpflichtet sich die Konzessionsnehmerin, der Konzessionsgeberin transparent offenzulegen wo die Kunststoffe sortiert und verwertet werden und die Verwertung zu belegen.
31 Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Geheimhaltung von Tatsachen und Daten, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind. Vorbehalten bleiben gesetzliche Auskunftspflichten.
32 Die Konzessionsgeberin und Konzessionsnehmerin geben keine Auskünfte über die Geschäftsbeziehungen an andere Unternehmen oder an die Medien ab, ohne vorher das Einverständnis der anderen Partei eingeholt zu haben.
33 Betreibt die Konzessionsgeberin eigene Sammelstellen (z.B. Werkhof / Entsorgungshof), so meldet die Konzessionsnehmerin bis Ende Februar des Folgejahres die von der Konzessionsgeberin gesammelten Mengen (in Tonnen) der in Ziffer 1 dieses Vertrages genannten Abfälle.
34 Die Konzessionsnehmerin verpflichtet sich, ihre Finanzzahlen (Bilanz und Erfolgsrechnung) und Stoffströme jährlich in Form eines öffentlich verfügbaren Berichts (Geschäftsbericht; schweizweites Monitoring) offenzulegen. Die von der Konzessionsnehmerin gesammelten Mengen an PET-Getränkeflaschen (in Tonnen) sind jeweils bis Ende Februar des Folgejahres dem Bundesamt für Umwelt BAFU (Art. 19 Abs. 2 VGV; SR 814.621) zu melden.
[Nach Wahl der Gemeinde] Die folgenden Angaben sind einzureichen:
· Jahresmenge in der Schweiz gesammelt (in Tonnen),
· Name und Ort der Sortieranlage(n),
· Menge verwertbare Kunststoffe (in Tonnen und %),
· Anteil Fremdstoffe (in %),
· Anteil nicht verwertbare Kunststoffe (in %),
· Verwertungsart und -ort der verwertbaren Kunststoffe,
· Verwertungsart und -ort der nicht verwertbaren Anteile der Kunststoffe und der Fremdstoffe.
Eigentum und Haftung 
35 Mit dem Einwurf der in Ziffer 1 dieses Vertrags genannten Abfälle in einen Sammelbehälter der Konzessionsnehmerin gelangen diese in das Eigentum der Konzessionsnehmerin. Bei einer Abholung der in Ziffer 1 dieses Vertrags genannten Abfälle durch die Konzessionsnehmerin findet die Übertragung des Eigentums an die Konzessionsnehmerin beim Verladen der Sammelgebinde in das Transportfahrzeug der Konzessionsnehmerin statt.
36 Die Konzessionsgeberin übernimmt keine Haftung für Schäden der Konzessionsnehmerin, die in Ausübung der Dienstleistungen gemäss diesem Vertrag oder auf dem Gelände der Konzessionsnehmerin oder an den Sammelbehältern der Konzessionsnehmerin in den Entsorgungshöfen der Gemeinde entstehen.
37 Eine Haftung der Konzessionsgeberin für allfällige Schäden aufgrund der nicht ordnungsgemässen Entsorgung der in Ziffer 1 dieses Vertrages genannten Abfälle ist ausgeschlossen. 
Gebühren
38 Die Konzessionsgebühr beträgt CHF 15.- exkl. MWST pro Tonne gesammeltem Kunststoff der Konzessionsnehmerin, anteilig nach der Bevölkerung der Gemeinde für die in der Schweiz gesammelten Mengen. Die Gebühr berechnet sich wie folgt:

39 Die jährliche Gebühr wird von der Konzessionsnehmerin unaufgefordert bis Ende Februar des Folgejahres auf ein Konto der Konzessionsgeberin überwiesen.
40 Für die Sammlung der Kunststoffsammelsäcke in den Entsorgungshöfen der Gemeinde, erhält die Konzessionsgeberin eine Sammelentschädigung von CHF 170[footnoteRef:1].- exkl. MWST pro Tonne, wenn die Sammlung in BigBags erfolgt und CHF 200.- exkl. MWST pro Tonne, wenn die Sammlung in einer Mulde (>30m3) erfolgt. [1:  Stand 1.1.2025. Gemäss Website der Konzessionsnehmerin.] 

41 Für das Pressen zu Ballen erhält die Konzessionsgeberin eine Verdichtungsentschädigung von CHF 100.- exkl. MWST pro Tonne, wobei die Konzessionsnehmerin als Systembetreiberin festlegt, ob diese Dienstleistung gewünscht wird.
42 Transportiert die Konzessionsgeberin selbständig an einen von der Konzessionsnehmerin definierten Ort, so erhält sie eine Transportentschädigung. Die Höhe der Transportentschädigung richtet sich nach der Transportdistanz und dem transportierten Sammelgebinde (BigBag, Mulde, Ballenware). 
43 Die Sammel-, Verdichtungs-, und Transportentschädigungen werden quartalsweise und unaufgefordert innert 30 Tagen nach Ablauf des Quartals auf ein Konto der Konzessionsgeberin überwiesen. 
44 Die Vergütung für die Verkaufsstellen geht zu Lasten der Konzessionsnehmerin und liegt in deren Ermessen.
Geltungsdauer
45 Dieser Konzessionsvertrag tritt am XX.XX.2026 in Kraft und dauert 2 Jahre. Ohne Kündigung mindestens 3 Monate vor Ablauf wird er stillschweigend um jeweils ein Jahr verlängert.
46 Stellt die Konzessionsgeberin fest, dass die Konzessionsnehmerin den Rechtsgrundlagen dieses Konzessionsvertrags oder den Inhalten dieses Konzessionsvertrags nicht oder nicht genügend nachkommt, hat sie die Konzessionsnehmerin an deren Pflichten und Auflagen zu ermahnen und eine Frist zur Beseitigung der Vertragsverletzungen anzusetzen.
47 Sind die Ursachen der Vertragsverletzung oder der Verletzung gesetzlicher Vorgaben nicht bekannt oder sind sich die Parteien bezüglich Vorliegens einer Vertragsverletzung nicht einig, so sind die Parteien verpflichtet, sofort zu verhandeln und die Ursachen gemeinsam, erforderlichenfalls unter Beizug externer Fachpersonen, zu eruieren.
48 Die Vertragsparteien einigen sich nach dem Vorliegen einer Vertragsverletzung über Massnahmen zur Vermeidung künftiger Vertragsverletzungen. Die Massnahmen können sich auf die Leistungen gemäss diesem Vertrag und deren Abgeltung oder auf die Kompensation durch anderweitige, gleichwertige Leistungen beziehen.
49 Eine verkürzte Kündigungsfrist von 1 Monat gilt für beide Parteien, wenn die vorliegenden Vertragsbestimmungen durch nachweisbares Verschulden der jeweils anderen Vertragspartei nicht eingehalten werden. Dies bedingt jedoch einer vorgängig schriftlichen Verwarnung. 
50 Wird das übergeordnete Recht revidiert, namentlich in Bezug auf das Abfallmonopol für die Sammlung von Kunststoffabfällen, muss der Vertrag neu verhandelt werden.
Weitere Bestimmungen
51 Änderungen und Ergänzungen des Konzessionsvertrages bedürfen der Schriftform.
52 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Konzessionsvertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Konzessionsvertrages nicht. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll automatisch (ohne weitere Verhandlungen durch die Parteien) eine wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt.
53 Die Konzession ist nicht übertragbar.
54 Anwendbar ist ausschliesslich Schweizer Recht. Der Gerichtsstand ist XXXX.
55 Der vorliegende Konzessionsvertrag wird in 2-facher Ausfertigung erstellt. Ein Exemplar für die Konzessionsnehmerin, ein für die Konzessionsgeberin.
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